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Thema:  Beurteilung von Flammendurchschlagsicherungen an Tanks mit der Tankcodie-

rung LGBF 
 
 
 
Themenvorschlag Schwedens 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Problemstellung 
 
1. Wenn Tanks der Tankcodierung LGBF zugeordnet sind, muss der Tank mit einer Lüftungsein-

richtung ausgerüstet sein, die mit einer Flammendurchschlagsicherung ausgestattet ist, oder 
der Tank muss explosionsdruckstoßfest sein. Dies wird in Absatz 4.3.4.1.1 RID beschrieben. 
 
Jedoch werden derzeit weder im Kapitel 4.3 noch im Kapitel 6.8 Anforderungen an Flammen-
durchschlagsicherungen hinsichtlich ihrer Anordnung und Funktionsweise festgelegt. 
 
Deshalb führen die Zulassungs- und Prüfverfahren bei solchen Tanks zu verschiedenen Unsi-
cherheiten. 
 

2. Das Kapitel 6.8 RID legt nicht fest, wo Flammendurchschlagsicherungen angeordnet werden 
sollten. Sollte jede Unterdruckentlastungseinrichtung und jedes federbelastete Sicherheitsven-
til mit einer Flammendurchschlagsicherung ausgestattet sein? Sollte bei Tanks mit mehreren 
Abteilen jedes Abteil mit einer Flammendurchschlagsicherung ausgestattet sein? 
 
Die Anordnung der Flammendurchschlagsicherungen ist unklar. 
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3. Darüber hinaus legt das Kapitel 6.8 keine technischen oder betrieblichen Anforderungen an 
Flammendurchschlagsicherungen fest. 
 
Diesbezüglich enthält die Norm EN 12874 Leistungsanforderungen, Prüfmethoden und An-
wendungsbeschränkungen. 
 
Inwieweit wird diese Norm oder andere Beurteilungsmethoden von anderen Staaten verwen-
det? 
 
 

Diskussion 
 
4. Wie interpretieren andere Staaten die Anforderungen an Flammendurchschlagsicherungen im 

RID und welche Verfahren und Überlegungen werden bei der Beurteilung von Flammendurch-
schlagsicherungen an Tanks angewendet, die der Tankcodierung LGBF zugeordnet sind? 

 
__________ 


